
ERZIEHUNGSAUFTRAG
gemäß Jugendschutzgesetz § 1 Abs. 1 Nr. 4

1. Die begleitende Person (Erziehungsbeauftragter)
Hiermit erteile ich als Erziehungsberechtigter den Erziehungsauftrag an:

Name, Vorname:

Wohnhaft:

Geburtsdatum:

2. Das zu beaufsichtigende Kind / Jugendlicher
Name, Vorname:

Alter:

3. Angaben zur Veranstaltung
Name der Veranstaltung:

Datum & Ort:

4. Angaben zum Erziehungsberechtigten (Elternteil)
Name, Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

Wichtige Informationen zur Aufsichtspflicht
• Verantwortung: Auch bei Benennung eines Beauftragten tragen die Eltern weiterhin die volle

Verantwortung und Haftung für das Kind.

• Voraussetzung: Die Begleitperson muss volljährig sein.

• Reife: Die Person muss reif genug sein, um in jeder Situation verantwortungsvoll

Unterstützung zu bieten.

• Nüchternheit: Es muss sichergestellt sein, dass die Begleitperson nicht unter Einfluss von

Alkohol oder Rauschmitteln steht.

• Heimfahrt: Die Heimfahrt des Kindes muss nach der Veranstaltung gewährleistet sein.

• Limit: Eine Begleitperson darf maximal zwei Personen gleichzeitig beaufsichtigen.

ACHTUNG: Urkundenfälschung sowie jeglicher Versuch einer Täuschung werden zur
Anzeige gebracht.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Datum / Ort & Unterschrift


